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LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. 1. Marienburg, den 5. Juni 1903.

Ober-Ersatzgeschiift.
Das Ober-Erfatzgefchäftfür den Kreis Marienburg wird

- in diesem Jahre am
·

«

Sonnabend, den 25. Juni, «

Montag, den 27. Juni,
Dienstag, den 28. Juni,
Donnerstag, den 30. Juni

im Gesellschafishausehier abgehalten.
Es haben sich dazu an den bestimmten Tagen pünktlich

XII-, Uhr morgens die durch Gestellungsbefehlevorgeladenen
Mannschaften zu gestellen. Die Gestellungsbefehle und die

Losungsscheinesind mitzubringen. Die Militärpflichtigenhaben
rein gewaschen und mit reiner Wäsche versehen im Ausk
hebungstermin zu erscheinen. Im Uebertretungsfalle werden

Strafen bis zu 30 J- verfügt werden.

Die Gestellungsbefehle, welche den Magisträten,Ge-
meinde- und Gutsvorstehern zugehen werden, sind den Militär-

pflichtigen sofort gegen Vollziehung der Empfangsbescheinigung
zu behündigen und letztere, nachdem sie von den Gestellungs-

«

befehlengetrennt, mir unverzüglichzurückzureichen.
,

Sollten die Vorgeladenen inzwischennach anderen Orten

verzogen sein, so ist ihr jetzigerAufenthaltsort unter Rückreichung
der Gestellungsbefehlesofort hierher anzuzeigen. -

Sind Militärpflichtige erkrankt, so haben sie ärztliche
Befcheiuigungeneinzureichen, welche polizeilich beglaubigt sein
müssen.

Das Erscheinen der Herren Ortsvorsteher ist nur dann

erforderlich, wenn aus dem betreffendenGemeinde- oder Guts-

bezirl Reklamationen auf Zurückstelluugoder Befreiung vom

Militärdienstvorliegen.
. Etwa erscheinendeVertreter der Ortsvorsteher bei Be-

hinderungder letzteren müssenmit den Verhältnissender Nella-

manten durchaus vertraut sein«
Bei Beurteilung der Rellamationen ist es erforderlich,daß

die Eltern im Aushebungstermineerscheinen. Von Seiten der

Ortsbehdrden sind die in Betracht kommenden Reklamanten
mit dem Bemerlen auf diese Bestimmung hinzuweisen,daß im

Falle ihres Ausbleibens die Reklamationen nicht berücksichtigt
werden können. Etwa beigebrachteärztliche Zeugnisse müssen
vom Kreisarzt ausgestellt sein; andere als solchedürfen
Mich der Vorschrift der Wehr-ordnungnicht berücksichtigtwerden.

Der Civilvorsiizende der Ersatzkommisfiom Landrat.

Nks 2s Marienburg, 8. Juni 1904.

Die Landwirtschastskammerder Provinz Westvreußenhat
ist ihrer Sitzung- vom 27. November b. Js. befchlvffetdfür
das Rechnung-Zieht1904 IX« »sodes Grundsteuer-Reiuertrages
der fpannfähigenAckernahrnngen in der Provinz durch Umlage

s aufzubringen
Nach § 3 der Satzungen der Landwirtschasslammersind

als spannfähigeAckernahrungen folcheBesitzungenusw. anzu-

sehen,welche zu einem Grundsteuerreinertrage von 25 Talern,

Marienburg den 15. Juni 1904;

oder im Falle rein forstwirtschaftlicherBenutzung zu einem

jährlichen Grundsteuer-Reinertrage von mindestens 50 Talern

veranlagt sind.
Jn Ausführung dieses Beschlusseskommen für das Rech-

nungsjahr rund 11X4annig = IX« pEt., pro Taler Grund-
stenersReinertrag zur Erhebung.

Die Magistrate sowie die Gemeinde und Gntsvor-

stände des Kreises erfuche ich, eine Hebeliste unter Benutzung
des ihnen in den nächstenTagen zugeheuden Formulars
auszustellen, die zu zahlenden Beiträge zu berechnen, einzu-
ziehen und bis zum l. August d.· Js. bestimmt an die

Königliche Kreiskasse hierselbft unter Beifügung der

gehörig bescheinigten Hebeliste abzuführen.
«

Wo der beitragspflichtige Besitz in
«

einem Gemeinde- oder

Gutsbezirke liegt, können die Unterlagen für die Berechnung
und Erhebung der Beiträge von Gemeinde-(Guts-) Vorstande
ohne Weiter-es ans der durch alljährlicheFortfchreibung auf
dem Laufenden erhaltenen sogenanntensummarischen Mutterrolle
entnommen werden die nach den ministeriell erlassenenGeschäfts-
anweisungen für die Kataster-Verwaltung seitens des Katafter-
amts für alle Gemeindebezirkeund für solche Gutsbezirke, die

steuerpflichtige Liegenschaftenoder Gebäude von mehr als
einem Eigentümerumfassen,dem Gemeinde-i oder Gutsvorftande
alljährlichmitgeteilt wird.

Der Gutsbezirk Renkan mit steuerpflichtigen Liegen-
schaften eines einzigen Eigentümers hat nach einem Grund-

steuerreinertrag von 2069,55 Je den Beitrag abzusühren.
Die je einen beitragspslichtigen Gesammtbesitzausmachen-

den Foreusalbesitzuugen sind in diejenigen Gemeinden zur

Beitragsleistung zu veranlagen, in deren Gemarlung sie ge-

legen sind. Der ganze übrige Forensalbesitzist am Wohnorte
des Besitzers zur Beitragsleistng zu veranlagen und heranzu-
ziehen. -

Die Aufforderung der Zahlung des Betrages ist an den

Eigentümer zu richten, einerlei, ob er selbst wirtschaftet oder

die betreffenden Flächen ganz oder teilweise an einen oder

mehrere verpachtet hat.
Hat der Verpächtermit dem Pächter sich dahin geeinigt,

«

daß letzterer dieseBeträge zu zahlen hat, so kann die Zahlungs-
aufforderung auch direkt an den Pächter ergehen, sofern der

Eigentümer vorher eine entsprechendeMitteilung an den Ge-

meindevorsteher gemacht hat, doch bleibt der Eigentümer immer

für den richtigen Eingang des Beitrages haftbar.
Wenn eineBesitzung in zwei oder mehreren Gemeinden

oder Gutsbezirken so verteilt ist, daß jeder Teil den nach den

Satzungen der Kammer beitragspflichtigen Grundsteuer-Rein-
ertrag erreicht, so erfolgt die Einschätzungdes betreffenden
Teils in jeder- Gemeinde besonders. Besitzteile, welche in
einem Gemeinde- oder Gntsbezirt den betreffendenGrundsteuer-
Reinertrag nicht erreichen, werden so lange zu Beiträgen nicht
herangezogen als nicht die Landwirtschaftskammer dies bei dem

betreffendenRegierungs-Präsidentenunter dem Nachweis be-

antragt, daß der betreffendeBesitzteilin Verbindung mit anderen —

in dem Bezirke der Kammer gelegenen Befitzungen des be-



—

treffenden Eigentümerg EkUOUbeimIgspflichtigenGefammtbesitz
ausmacht. Die auf die einzelnen Besitzteileentfallenden Bei-

tragsquoten sind dann in den betreffendenGemeinden zu erheben-
Wenn eine beitragspflichtigeWirtschafterst dadurch entsteht,

daß zu einem an und für sich nicht beitragspflichtigenBesitz
in derselben Gemeinde noch ein oder mehrere Grundstückege-
pachtet sind, oder wenn ein Pächter durch Zusammenpachten
Mehkem all Und für sich nicht beitragspftichtiger, in einer Ge-
meinde liegender Parzellen nach den Satzungen der betreffenden
Kammer Mahlbekechtigtgeworden ist, so werden auch die be-

treffenden Wirtschaftenbezw. Parzellen beitragspflichtig und sind
die Eigentümer bezw. Pächter zur Leistung der entsprechenden
Quote des Betrages ohne Weiteres von dem Gemeindevorsteher
heranzuziehen. Erstrecken sich solche teilweise oder ganz zu-
sammengepachteteWirtschaften über mehrere Gemeinden, so ist
für die Heranziehungder in den einzelnen Gemeinden liegenden
an und für sich nicht beitragspslichtigen Teile-solcher Wirt-

schaften der Antrag der Landwirtschaftslammer abzuwarten.
Zur richtigen Aufstellung der Hebelisten und Veranlagung

der Beiträge werden die Ortsbehörden hierdurch ermächtigt,sich
der Staats- und Gemeindesteuerlisten,der ihnen alljährlich zu-

gehenden Verzeichnisse(Muster lv zu Art. 37 II der Aus-

führungsanweisungzum Einkommensteuergefetzvom 5. August
1891) sowie der Materialien (Kataster) der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaftzu bedienen.

Die pünktlicheEinhaltung des Termins für die Abführung
der Beiträge mache ich besonders zur Pflicht.

Nr. 3. Jm Anschluß an die durch Runderlaß vom

6. Mai 1901 (M. Bl. S. 166 ff.) mitgeteilten Bestimmungen
für Gebäude, welche ganz oder teilweise zur Aufbe-
wahrung einer größeren Menge brenubarer Stoffe
dienen (Warenhäuser,-Geschäftshäuseru. s. w.) sind an

einzelnen Stellen Polizeiverordnungen erlassen worden,- welche
zum Teit die hier ausgearbeiteten Normen noch verschärfeny
Wir weisen demgegenüberdarauf hin, daß es bei der Bekannt-

gabe der allgemeinen Bestimmungen nicht unsere Absicht war,

sie zur Grundlage von Polizeiverordnungenzu machen. Die

Vorschriften sollten vielmehr nur für die Polizeibehördendie

Richtschnur bilden, nach welcher die Entwürfe für neu zu ent-

richtende Warenhäuserpp. geprüft und etwa vorhandene Miß-
stände bei schon bestehenden beseitigt werden follten. Schon
die schwereBestimmbarkeit des Kreises der Gebäude, auf welche
die VorschriftenüberhauptAnwendung zu finden haben, spricht
gegen die-Regelung des Gegenstandes durch Polizeiverordnung.
Dazu kommt in Betracht, daß es nicht ratsam ist, für Waren-

häuser jeglichen Umfanges die gleichenGrundsätzein Gestalt
bindender VerordnungsvorfchriftenPlatz greifen zu lassen. Wir

ersuchen daher, von dem Erlasse derartiger Verordnungen ge-

fälligst abzusehen und die nachgeordnetenBehördenentsprechend
anzuweisen.

Die allgemeinen Bestimmungen sollen demnächsthier einer

Nachprüfungunterzogen werden« Die Vorschriften der Polizei-
verordnungen würden mit deren Ergebnissen unter Umständen

.

nicht im Einklange stehen und somit baldigen Aenderungen
unterworfen werden müssen-

Berlin, den 17. Mai 190«4.

Der Minister des Jnnnern.
V. V. gez.: v. Kitzing.

Der Minister der öffentlichenArbeiten.

J. V. gez.: Schultz.
An die Herren Regierungs-Präsidenten

Marienburg, den 3. Juni 1904.

VorstehendenMinisterial-Erlaß teile ich den Ortspolizei-
behörden des Kreises zur Kenntnisnahme nnd Beachtung mit.

Nr. 4. g Bekanntmachuug.
Die Zinsscheine Reihe Il Nr. 1 bis 20 zu den

Schuldversehreibnugen der Preußischeu konsolidierteu

101

31X2 vorm. 40Xzigeu Staatsanleihe von 1894 über die

Zinsen für die Zeit vom I· Juli 1904 bis 30. Juni 1914

nebst den Erneuerungsscheinen für die folgende Reihe werden
vom 7. Juni 1904 ab von der Kontrolle der Staatspapiere
in Berlin s. W. 68, Oranienstraße 92J94, werttäglich von

9 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags, mit Ausnahme der
drei letzten Geschäftstagejeden Monats, ausgereicht werden.

Die Zinsscheine sind entweder beider Kontrolle der Staats-

papiere am Schulter in Empfang zu nehmen, oder durch die

Regierungs-Hauptkassensowie in Frankfurt a. M. durch die

Kreiskassezu beziehen, Wer die Empfangnahme bei der Kon-
trolle selbst wünscht,hat ihr persönlichoder durch einen Be-

auftragten die zur Abhebung der neuen Reihe berechtigenden
Erneuerungsscheine (Zinsscheinanweisungen)mit einem Verzeich-
nisse zu übergeben,zu welchem Formular ebenda und in Ham-
burg bei dem Kaiserlichen Postamte Nr. 1 unentgeltlich zu
haben sind. Genügt dem Einreicher eine nummerierte Marke
als Empfangsbescheinigung, so ist das Verzeichnis einfach,
wünscht er eine ausdrücklicheBescheinigung, so ist es doppelt
vorzulegen. Die Marke oder Empfangsbescheinigung ist bei der

Ausreichung der neuen Zinsscheine zurückzugeben.
Durch die Post sind die Ernenerungsfcheine an die Kon-

trolle der Staatspapiere nicht einzusenden,da diese sich in Be-

zug auf die Zinsscheinausreichung mit den Inhabern der Scheine
nicht in Schriftwechseleinlassen kann.

Wer dieZinsscheinedurch eine der obengenanntenProvinzial-
kassen beziehen will, hat dieser Kasse die Erneuerungsscheine
mit einem doppelten Verzeichnis einzureichen. Das eine Ver-

zeichnis«wird,mit einer Empfangsbescheinigungversehen, sogleich
zurückgegebenund ist bei Aushändigung der Zinsscheine wieder

abzuliefern. Formulare zu diesem Verzeichnissesind bei den

gedachten Provinzialkassen und den von den KöniglichenRe-

gierungen in den Amtsblättern zu bezeichnendensonstigenKassen
unentgeltlich zu haben-

i

Der Einreichung der Schuldverschreibungenbedarf es zur
Erlangung der neuen Zinsscheine nur dann, wenn die Er-

neuerungsscheineabhanden gekommen sind; in diesem Falle
sind die Schuldverschreibungen an die Kontrolle der Staats-

papiere oder an eine der genannten Provinzialiassen mittels

besonderer Eingabe einzureichen.
Berlin, den 20. Mai 1904.

Hauptverwaltung der Staatsschulden.
von Hoffmann.

Marienburg, den«-s. Juni 1904.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnis gebracht.

Nr. 5. Marienburg, den 6. Juni 1904.

N a eh w e i s u u g
über den Stand seuchenhafterSchweineiranheiten.

Die Seuche ist ausgebrochen bei

Name des Besitzers Name der Ortschaft der Tät-e
Schuhmacher Kromtz Bischofswerder Kreis Schweine-

Rosenberg seuche
Jnstmann Grunau Neuhof Kr. Graudenz »

Arbeiter Kidrowitz Butzendorf Kr. Konitz ,,

Kütner Böttcher Gr.--«WolzKr. Graudenz »

Besitzer Komororrski Grutta Kr. Graudenz ,,

Ritter gutsbes. Scheffler Gut HohendorfKr. Brief en »

Gutsbezirk
(

Faltenstein Kr. Culm ,,

Die Schweineseuche ist erloschen bei

Gemeinde Linden Kr. Flatow Schweine-
Abbaubesitzer Michel Guhringen Kr. Rosenberg seuche
Gutsbesitzer Wengerz Kr. Flatow »

Druckvon O. Halb -Mienburg.


